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Sachverlralt
Antass und Zietsetzung Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen hat in den Jahren 2009 und 2010 eine umfassende

der pranuns Schulraumplanung erstellen lassen. Dabei wurde von verschiedenen Entwicklungsszena-
rien ausgegangen. Den Folgearbeiten wurde das Szenario "effektiv geplantes Wachs-
tum" zu Grunde gelegt. lm Anschluss erfolgten vertiefende Untersuchungen zur Umseþ
zung der Schulraumplanung, um die Raumprogramme und Anforderungen zu defínieren.

ln den letzten dreiJahren hat sich der Raumbedarf der Schulanlage "Steiacher,) w¡eder
veråndeñ. Die damaligen Berechnungen der Bedarfsprognose bis 2025, welche von der
Schule für die Tagesstrukturen inklusive Mittagstisch durchgefühfi wurden, sind überholt.
Es hat sich gezeigt, dass die Nachfrage an Mittagstischplätzen im Ortsteil Brüttisellen
weiter gestíegen ist.

Als Basis für die Realisierung allfälliger Enrueiterungen der Schulanlage am Standort

"Steiacher,', Schulhausstrasse 6 sollen mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans
die planungsrechtlichen Grundlagen geschatfen werden.

Festsetzuns Die Gemeindeversammlung Wangen-Brüttisellen setzte mit Beschluss vom L Juni2021
eine Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung "Schulhausstrasse" fest. Gegen díe-
sen Beschluss wurden gemåss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Uster vom 20.
Juli 2021 keine Rechtsmitteleingelegt. Mit Schreiben vom 23. Juli2021 ersucht die Ge-
meinde Wangen-Brüttisellen um Genehmigung der Vorlage.

Der vorliegende Genehmigungsentscheid für die Teilrevision des Zonenplans "Umzo-
nung Schulhausstrasse,, wurde bis zum Vorliegen der angepassten Kernzonenvorschrif-
ten (vgl. Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung "Anpassung Kernzonenvorschrif-
ten und Zonenplan,,; Verfügung der Baudirektion Nr. 0532/2022) sistíert. Die Genehmi-
gung der beiden Planungen sind koordiniert.



Zusammenfassung der

Vorlage

Ergebnis der

GenehmigungsPrüfung

B. ilaterielle Prüfung
Die von der Umzonung betroÍene Flåche (Grundstück Kat.-Nr. 2906 und ein Teil des

Grundstücks Kat-Nr. O?Sg, Total 826 m2) ist der Kemzone KB zugewies-en und Teil.des

6.inron.nplans Brüttisellen. Das Gebiei liegt mittig im Quartier an der Schulhausstrasse

unci ciireki angrerrzerrd a¡i üas Aieai de¡'scliuhäuser Stolacher unC lt4assiuched' Fs ist

eine umzonung in die Zone für öffentliche Bauten vorgesehen.

Den mit vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom22. Mai 2020 gestellten Antrëi-

gen und Empfehfungen wurde vollumfånglich entsprochen'

h u",,lã[?"åiåtn,.,.n im Ergebnis ars rechtmässis, zweckmåssig sowie-fs^gr?ssen

unO Xann-genenmigt wàrden (õ 5 Abs. 1 des Planung-s- und B.augesetzes [PBG])',Die Ge-

rneinde isidurch o¡e Genenmigung nicht beschwed. Gegen die genehmigten Festlegun-

t.n rt"nt weiteren betrotfenen Privaten und Verbånden der Rekurs otfen (S$ 338a f'

Ëeej Gemäss S 5 Abs. g PBG ist der GenehmígungsentscheÍd von der Gemeinde zu-

sammen mit dem geprüften Akt samt Rechtsmittélbelehrung zu veroffentlichen und aufzu-

legen.

ñ
Baud¡rekt¡on
a3

Erwägungen
A. -Formclle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig'

Die Baudirektion ver{ügt:

l' Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung "schulhausstrasseÐ' 
welche

die Gemeindeversammlung Wangen-Bruttisellen mít Beschluss vom 8. Juni 2021

festgesetzt hat, wird genehmigt.

ll. Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen wird eingeladen

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zusam-

men mit der Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung "Anpassung Kernzo-

nenvorschriften und Zonenplan" zu veröffentlichen;

diese verfügung zusammen mit der kommunalen Planung sowie der Teilrevision

derkommuñate-nNutzungsplanunguAnpassungKernzonenvorschrittenundZonen.
plano aufzulegen;

nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs'

ôãr¡ônt, dem Baurekursgericht und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der

Publikation mitzuteilen;



N Baud¡rekt¡on
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ilt.

den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 1Önf e-Xataster)
nachführen zu lassen;

Mitteifung an

Gemeinde Wangen-Brüttísellen (unter Beilage von zwei Dossiers)

Venrualtungsgericht (unter Beilage von einem Dossie.r)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Gossweiler lngenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendod (Katasterbearbeiter-

organisation)

Amt für

VERSEI.IDTT A$,1 - $, AIIT.2O22
ung

elnl un
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Hinweis:  

Für die Baubegriffe gilt das „PBG in der Fassung bis 28.2.2017“ samt den entsprechenden Ver-
ordnungen. 
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1 AUSGANGSLAGE 

1.1 Anlass und Gegenstand der Planung 

Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen hat in den Jahren 2009 / 
2010 eine umfassende Schulraumplanung erstellen lassen. Da-
bei wurde von verschiedenen Entwicklungsszenarien ausgegan-
gen. Für die Folgearbeiten wurde das Szenario «effektiv geplan-
tes Wachstum» zu Grunde gelegt. Im Anschluss erfolgten ver-
tiefende Untersuchungen zur Umsetzung der Schulraumplanung, 
um die Raumprogramme und Anforderungen zu definieren.  

In den letzten zwei Jahren hat sich der Raumbedarf der Schul-
anlage Steiacher wieder verändert. Die damaligen Berechnun-
gen der Bedarfsprognose bis 2025, welche von der Schule für 
die Tagesstrukturen inkl. Mittagstisch durchgeführt wurden, 
stimmen nicht mehr. Das heisst, die Nachfrage an Mittagstisch-
plätzen ist im Ortsteil Brüttisellen weiter gestiegen. 

Als Basis für die Realisierung allfälliger Erweiterungszwecke der 
Schulanlage am Standort Schulhausstrasse 6 die planungs-
rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. 

 

was wann 
Beschluss Gemeinderat 24.2.2020 
Kantonale Vorprüfung (90 Tage) ab KW 11 / 2020 
Öffentliche Auflage (60 Tage) ab KW 13 / 2020 
Verabschiedung im Gemeinderat zuhanden 
Gemeindeversammlung 

14.12.2020 

Gemeindeversammlung 8.6.2021 
 
  

Schulraumplanung 2009 / 2010 

Defizite Tagesstrukturen Schul-
anlage Steiacher, Brüttisellen 

Planungsrechtliche Grundlage für 
Tagesstruktur schaffen 

Planungsablauf 
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1.2 Planungsgebiet 

Das Gebiet liegt mittig im Quartier an der Schulhausstrasse und 
direkt angrenzend an das Areal der Schulhäuser Steiacher und 
Massjuchert. 

 

 
Abb. 1: Lage im Siedlungskontext, Planungsgebiet – rot umrandet, schema- 
tisch (Übersichtsplan GIS ZH, Zugriff am 7.2.2020) 
 

 
Abb. 2: Einbindung im Quartier, Planungsgebiet – rot umrandet, schematisch 
(AV-Daten und Orthofoto GIS ZH, Zugriff am 7.2.2020, bereits abgebrochene 
Bauten auf den Parzellen 5613 und 2906 im Orthofoto noch abgebildet)  
 
Ausgehend von der Schulraumanalyse und den Ergebnissen be-
treffend die Situation der Tagesstrukturen ist es zweckmässig, 
den bestehenden Schulstandort Steiacher zu erweitern. 
Dadurch können artverwandte Nutzungen gebündelt und mögli-
che Synergien genutzt werden. In Kenntnis der verschiedenen 
machbaren Varianten bietet die Umzonung die grösstmögliche 
Flexibilität für die Realisierung. 

Lage im Quartier 

Zweckmässige Erweiterung des 
Schulstandortes 

Züric
hstra

sse 

Ortskern Brüttisellen 

Schulhaus Massjuchert 

Schulhaus Steiacher 

Züric
hstra

sse Schulhaus Massjuchert 

Schulhaus Steiacher 
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2 GRUNDLAGEN 

2.1 Kantonale und regionale Vorgaben 

Das Gebiet liegt im Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richt-
plan, ebenso im regionalen Richtplan. Zudem ist das Gebiet im 
regionalen Richtplan der geringen Nutzungsdichte (50–100 
K/ha) zugewiesen. Es bestehen keine für das Vorhaben relevan-
ten Vorgaben. 

 

 

 

 
Abb. 3: Kantonaler Richtplan (Festsetzung Kantonsrat, 
22.10.2018, GIS ZH, Zugriff am 7.2.2020) 
 

 Abb. 4: Regionaler Richtplan Glattal (Festsetzung Regie-
rungsrat, 14.2.2018, GIS ZH, Zugriff 7.2.2020) 
 

 

 

 
  Abb. 5: Regionaler Richtplan Glattal (Festsetzung Regie-

rungsrat, 14.2.2018), Themenkarte Dichtestufen Kap. 2.6 

2.2 Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich, PBG 

Die vorliegende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung erfolgt 
gestützt auf das PBG in der Fassung bis 28.2.2017. 

2.3 Kommunale Vorgaben 

2.3.1 Bau- und Zonenordnung (BZO) 2014 
In der rechtskräftigen BZO ist das Gebiet der Kernzone B Brüt-
tisellen zugewiesen. 
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Grundnutzung 
 

 

 

 

 

 
  Abb. 6: Auszug Zonenplan (BZO 2014) – Planungsgebiet blau umrandet 

2.3.2 Masterplan 2016 
Der Bedarf für die Tagesstruktur zeichnete sich erst nach Ver-
abschiedung des Masterplans 2016 ab und konnte somit nicht 
mehr darin einfliessen. 
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3 TEILREVISION BAU- UND ZONENORDNUNG 

3.1 Umzonung Schulhausstrasse. Brüttisellen 

In den Perimeter wird die Fläche der Schulhausstrasse einbezo-
gen. Diese zusammenhängende Betrachtung wahrt die raum-
planerische Gesamtsicht und verhindert eine unzweckmässig 
fragmentierte Zonenabgrenzung. 

 

 
Abb. 7: Perimeter Zonenplanänderung – rot umrandet, schematisch (AV-Daten 
und Orthofoto GIS ZH, Zugriff am 7.2.2020, bereits abgebrochene Bauten auf 
den Parzellen 5613 und 2906 im Orthofoto noch abgebildet)  

3.2 Zonenplanänderung 

Mit der Zonenplanänderung werden gesamthaft die Parzelle Nr. 
2906 (722 m2) und teilweise die Parzelle Nr. 6759 (104 m2) mit 
total 826 m2 Fläche von der Kernzone B Brüttisellen in die Zone 
für öffentliche Bauten (ÖB) umgezont. 

 

 

 

 
Abb. 8: Ausschnitt Zonenplan (BZO 2014) – Planungsge-
biet blau umrandet (Abbildung gemäss Darstellungsver-
ordnung und ÖREB-Kataster) 

 Abb. 9: Ausschnitt geänderter Zonenplan, beantragte 
Festlegung hellblau umrandet (Fassung für die öffentliche 
Auflage, dat. 10.2.2020) 

raumplanerische Gesamtsicht 

Schulhaus Massjuchert 

Schulhaus Steiacher 
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In der BZO sind für die Kernzone B Brüttisellen diverse Grund-
masse festgelegt (bspw. max. 2 Vollgeschosse und 2 Dachge-
schosse, max. Angaben zu Gebäude- und Firsthöhe, Gebäude-
länge und -breite sowie zur Ausnützung und zum Freiflächenan-
teil). Für die Zone für öffentliche Bauten sind keine Grundmasse 
festgelegt – gegenüber Grundstücken in anderen sind die dort 
geltenden Abstände einzuhalten. 

Die Kernzone B Brüttisellen ist der Lärmempfindlichkeitsstufe 
ES III zugewiesen. Mit der Umzonung des eingezonten und er-
schlossenen Grundstücks zur Zone für öffentliche Bauten wird 
die Empfindlichkeitsstufe auf die ES II verschärft. 

Änderung der Grundmasse 

Änderung der Lärmempfindlich-
keit 
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4 ÜBEREINSTIMMUNG MIT ÜBERGEORDNETEN 
VORGABEN 

4.1 Allgemeines 

Nachfolgend sind nur die für die Vorlage relevanten Nachweise 
erläutert (vgl. Anhang A1). 

4.2 Siedlung 

4.2.1 Kapazitätsberechnung 
Aus der Umzonung ergibt sich eine vernachlässigbar geringe 
Änderung in der theoretischen Kapazität, wie nachfolgend dar-
gelegt: 

 

Zonenänderung Bruttoland-
fläche 

Nettoland-
fläche 

plus 
Bruttoaus-

nützung 

plus mGNF plus mGNF 
(Ausbau- 

grad 80 %) 

plus Köpfe 
(davon E) 
(davon B) 

Kernzone B 50 % à ÖB 
BAz: 75 % à 125 % 

826 m2 722 m2 50 % 361 m2 289 m2 4 K 

zusätzliche Kapazitäten1 

4.2.2 Haushälterische Bodennutzung 
Die Nutzung bestehenden Siedlungsgebietes bzw. bestehender 
Bauzonenfläche für den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur 
entspricht der Nutzung innerer Reserven und somit dem Grund-
satz der haushälterischen Bodennutzung. 

4.2.3 Eignung Nutzungszuordnung 
Die von der Zonenplanänderung betroffene Bauzonenfläche 
grenzt an das Schulhausareal und ist für den Ausbau der Tages-
strukturen vorgesehen (vgl. Kap. 1.1), somit ist die vorgesehene 
Zuweisung zur Zone für öffentliche Bauten geeignet. 

4.2.4 Verfügbarkeit Bauland 
Das Grundstück ist im Eigentum der Gemeinde (vgl. Kap. 1.1), 
somit ist das Bauland für den angestrebten Zweck verfügbar. 

  

 
1 HINWEIS: Die Berechnung stützt sich auf den Kopfverbrauch mass-
geblicher Gesamtnutzfläche im Bestand:  
- 65 m2 mGNF / Kopf Mischnutzung 

Auflistung planungsrelevanter 
Nachweise 
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4.2.5 Übereinstimmung mit kommunaler Strategie 
Die Zonenplanänderung ist nicht Bestandteil des Masterplans 
2016, steht jedoch im Einklang mit den Erkenntnissen der fort-
geschriebenen Schulraumplanung (vgl. Kap. 1.1 und 2.3.2). 

4.2.6 Übereinstimmung mit kantonaler und regionaler 
Richtplanung 

Die Zonenplanänderung stimmt mit den kantonalen und regio-
nalen Richtplanfestlegungen überein (vgl. Kap. 2.1). 

4.2.7 Lärmschutz 
Die Zonenänderung sieht eine Zone für öffentliche Bauten mit 
der Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) II vor. Die bisherige Zonen-
art waren der ES III zugeteilt. Das Gebiet liegt zu geringem An-
teil im Schallschutz-Bereich gemäss der kantonalen Lärmüber-
sicht für Bauvorhaben. Das bedeutet, dass bei der Dimensionie-
rung des Schallschutzes gegen externe Quellen nach SIA 181 
bzw. Art. 32 LSV die Aussenlärmbelastung (Beurteilungspegel 
Lr) berechnet und berücksichtigt werden muss. 

 

 
 

 

 
  Abb. 10: Lärmübersicht für Bauvorhaben, Planungsgebiet – rot umrandet, (GIS 

ZH, Zugriff am 8.2.2020) 

4.2.8 Luftverschmutzung und Gerüche 
Der Standort Schulhausstrasse ist gemäss den kantonalen Er-
hebungen zur Luftqualität in gleicher Weise betroffen wie weite 
Teile des Siedlungsgebiets Brüttisellens (siehe unten). Im Lichte 
dieser Erkenntnis überwiegen die Standortvorteile bzw. die 
Zweckmässigkeit an der Schulhausstrasse. 

Das Gebiet der Zonenplanänderung ist wie weite Teile des Sied-
lungsgebietes im näheren Kontext im Jahresmittel von NO2-Im-
missionen in der Höhe von 25–30 µg/m3 betroffen (Stand 2015). 

Zonenfestlegung mit geänderter 
Lärmempfindlichkeit 

Luftqualität im Grenzbereich der 
Jahresmittelwerte 

Stickoxidbelastung unterhalb des 
Immissionsgrenzwertes 
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Der Immissionsgrenzwert für das NO2-Jahresmittel beträgt 
30 µg/m3. Gemäss den kantonalen Berechnungsmodellen wird 
eine Reduktion des Jahresmittels im Umfeld Planungsgebiets 
auf ca. 15–20 µg/m3 im Jahr 2030 prognostiziert. 

 

 

 

  
  Abb. 11: NO2-Immissionen (links: Stand 2015, rechts: Prognose 2030), Pla-

nungsgebiet – rot umrandet, (GIS ZH, Zugriff am 8.2.2020) 
 
Das Gebiet der Zonenplanänderung ist wie weite Teile des Sied-
lungsgebietes im Jahresmittel von Feinstaub-(PM10)-Immissio-
nen in der Höhe von 20–22 µg/m3 betroffen (Stand 2015). Der 
Immissionsgrenzwert für das Feinstaub-(PM10)-Jahresmittel 
beträgt 20 µg/m3. Gemäss den kantonalen Berechnungsmodel-
len wird eine Reduktion des Jahresmittels in Brüttisellen auf ca. 
18–20 µg/m3 im Jahr 2030 prognostiziert. 

 

 

 

  
  Abb. 12: Feinstaub-(PM10)-Immissionen (links: Stand 2015, rechts: Prognose 

2030), Planungsgebiet – rot umrandet, (GIS ZH, Zugriff am 8.2.2020) 
 

  

Feinstaub-(PM10)-Belastung im 
Bereich des Immissionsgrenz-

wertes 
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4.2.9 Störfallvorsorge 
Durch die Lage in der Nähe der Zürichstrasse wird ein Teilbe-
reich des Planungsgebiets als Konsultationsbereich betreffend 
Störfallvorsorge ausgewiesen. In den nachgelagerten Planungs-
stufen (wahrscheinlich Baubewilligung) gilt es, Risiken zu ermit-
teln und allfällig notwendige Massnahmen zu ergreifen. Mit der 
kantonalen Fachstelle für Störfallvorsorge wird abzuklären sein, 
ob etwaige Vorkehrungen in der Projektkonzeption zu treffen 
sind. 

 

 
 

 

 
  Abb. 13: Chemie-Risikokataster, Planungsgebiet – rot umrandet, (GIS ZH, Zu-

griff am 8.2.2020) 

4.3 Erschliessung 

4.3.1 Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
Das Gebiet liegt gemäss ZVV-Fahrplan 2018/19 (abgebildet im 
GIS ZH) in der ÖV-Güteklasse B und ist somit sehr gut mit dem 
öffentlichen Verkehr erschlossen. 

 

 

 

 
  Abb. 14: ÖV-Güteklassen (Fahrplanjahr 2018/19), Planungsgebiet – rot um-

randet, (GIS ZH, Zugriff am 8.2.2020) 

teilweise Lage im Konsultations-
bereich 
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4.3.2 Anschluss Langsamverkehrsnetz 
Als Standorterweiterung für Tagesstrukturen des Schulhauses 
Steiacher ist das Gebiet hinreichend in das bestehende Netz 
eingebunden. 

4.4 Wasser und Boden 

4.4.1 Grundwasserschutz 
Das Planungsgebiet ist dem Gewässerschutzbereich Au zuge-
teilt. Bauten und Anlagen müssen über dem mittleren Grund-
wasserspiegel liegen. Bei Bauvorhaben ist das AWEL- Merkblatt 
«Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutz-
zonen» (Fassung Februar 2019) massgebend. 

 

 

 

 

 
  Abb. 15: Gewässerschutzkarte, Planungsgebiet – rot umrandet, (GIS ZH, Zu-

griff am 8.2.2020) 

Grundwasserschutzbereich Au 
bedingt Bauten über dem mittle-

ren Grundwasserspiegel 
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5 VERFAHREN 

5.1 Beratung Gemeinderat 

Der Entwurf der Revisionsvorlage «Teilrevision BZO – Schul-
hausstrasse» wurde vom Gemeinderat am 24. Februar 2020 be-
raten. Der Gemeinderat beschloss, die Revisionsvorlage für die 
kantonale Vorprüfung einzureichen und für die öffentliche Auf-
lage freizugeben. 

5.2 Kantonale Vorprüfung 

Die Revisionsvorlage «Teilrevision BZO – Schulhausstrasse» 
wurde dem Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich (ARE) 
mit Protokollauszug des Gemeinderats vom 24. Februar 2020 
zur Vorprüfung eingereicht. 

Mit dem Vorprüfungsbericht vom 22. Mai 2020 nahm das ARE 
Stellung zur Revisionsvorlage. Folgende wesentliche Punkte zur 
Ergänzung / Anpassung der Vorlage wurden beantragt: 

- Darstellungsdifferenzen im Zonenplanausschnitt gegenüber 
der rechtskräftigen Fassung des Zonenplans 2014 (W2 30 % 
Hanglage statt lediglich W2 30 %) mit dem KBO koordinieren 
und bereinigen;  

- mit der Umzonung gemäss vorliegender «Teilrevision BZO – 
Schulhausstrasse» ist eine Anpassung des Perimeters im 
Kernzonenplan Brüttisellen vorzunehmen, dies ist mit dem pa-
rallellaufenden Verfahren zur Teilrevision der Kernzonenpläne 
abzustimmen.  
 

Diese Punkte wurden in den weiteren Verfahrensschritten ent-
sprechend berücksichtigt. 

5.3 Öffentliche Auflage 

Die öffentliche Auflage und Anhörung gemäss § 7 des Planungs- 
und Baugesetzes (PBG) erfolgte während 60 Tagen vom 6.3. bis 
4.5.2020. Die Publikation erfolgte im Amtsblatt des Kantons Zü-
rich und im Kurier. Die Unterlagen lagen in diesem Zeitraum in 
der Gemeindeverwaltung, Stationsstrasse 10, 8306 Brüttisellen 
während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten zur Einsicht-
nahme auf. 

Beschluss Gemeinderat für Vor-
prüfung und öffentliche Auflage 

am 24.2.2020 

Eingabe zur kantonalen Vorprü-
fung zur Recht- und Zweckmäs-

sigkeitsbeurteilung 

Feststellung Recht- und Zweck-
mässigkeit und Aussicht auf Ge-

nehmigung 

öffentliche Auflage und Anhörung 
vom 6.3.2020 während 60 Tagen 
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Gemäss § 7 PBG sind die nicht berücksichtigten Anliegen in ei-
nem «Bericht der nicht berücksichtigten Einwendungen» zu do-
kumentieren und deren Nichtberücksichtigung zu begründen. 
Während des Auflageverfahrens der «Teilrevision BZO – Schul-
hausstrasse» wurden keine Einwendungen eingereicht. Daher 
ist eine Berichterstattung obsolet. 

5.4 Beschlussfassung Gemeindeversammlung 

Die Revisionsvorlage «Teilrevision BZO – Schulhausstrasse» ist 
entsprechend § 86 PBG der Gemeindeversammlung zu unter- 
breiten und von dieser festzusetzen.  

 

 

Bericht der nicht berücksichtigten 
Einwendungen 

Festsetzung Revisionsvorlage 
durch Gemeindeversammlung 
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A ANHANG 

A1 Checkliste «Revision Nutzungsplanung» 

Siedlung nicht relevant relevant 

- Bedarf an zusätzlichem Bauland / Kapazitätsberechnung  vgl. Kap. 4.2.1 

- Haushälterische Bodennutzung  vgl. Kap. 4.2.2 

- Eignung Nutzungszuordnung  vgl. Kap. 4.2.3 

- Verfügbarkeit Bauland  vgl. Kap. 4.2.4 

- Übereinstimmung Entwicklungsstrategie Gemeinde  vgl. Kap. 4.2.5 

- Übereinstimmung regionale und kantonale Richtplanung  vgl. Kap. 4.2.6 

- Lärmschutz  vgl. Kap. 4.2.7 

- Luftverschmutzung und Gerüche  vgl. Kap. 4.2.8 
 - Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS) x  

- Ortsbildschutz und Kulturdenkmäler x  

- Archäologie x  

- Störfallvorsorge  vgl. Kap. 4.2.9 

Erschliessung nicht relevant relevant 

- Wasserversorgung / Entwässerung / Energie x  

- Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr  vgl. Kap. 4.3.1 

- Kapazitätsreserven Strassennetz x  

- Anschluss Langsamverkehrsnetz   vgl. Kap. 4.3.2 

- Erschliessung und Parkierung x  

Natur und Landschaft nicht relevant relevant 

- Einordnung in die Landschaft  x 
 

- Natur- und Landschaftsschutz x 
 

- Wald nach Waldgesetz x 
 

Wasser und Boden nicht relevant relevant 

- Naturgefahren x  

- Fruchtfolgeflächen (FFF) x 
 

- Gewässerschutz x  

- Grundwasserschutz  vgl. Kap. 4.4.1 

- Belastete Standorte x 
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